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Gegenstands- und Aufgabenbereich der Heilpadagogik *

Emil E. Kobi

Begriff

Der Begriff «Heilpadagogik» wurde vor rund
hundert Jahren gepragt' und gab der da-
maligen optimistischen Auffassung Aus-
druck, durch kombinierte medizinisch-erzie-
herische Massnahmen insbesondere Gei-
stesschwache «heilen» zu kdnnen.

Wiewohl! sich diese Hoffnungen spater zer-
schlugen und auch in bezug auf andere Be-
hinderungsformen (s. unten) von padagogi-
scher Seite keine Heilung (im Sinne des Ge-
sundmachens) intendiert werden konnte,
wurde die Bezeichnung «Heilpadagogik»
(pédagogie curative) hauptsachlich in der
Schweiz und in Osterreich beibehalten. Da-
neben sind aber auch Bezeichnungen wie:
Sonderpadagogik, Behindertenpadagogik
(z. B. in der BRD), Rehabilitationspadagogik
(z. B. in der DDR), Defektologie (in 6stlichen
Staaten), Spezialpddagogik/special educa-
tion (im angelsachsischen Sprachgebiet) ge-
brauchlich.

Gegenstandsbereich

Heilpaddagogik bezeichnet den theoretisch-
wissenschaftlichen, Heilerziehung den prak-
tisch-methodischen Aspekt jenes Spezialge-
bietes der Padagogik (Erziehungswissen-
schaft), auf welchem wir uns mit gestérten,
beeintrachtigten oder gefahrdeten Erzie-
hungsverhaltnissen befassen.?

Die Beeintrachtigung kann primar beim Kind
liegen, wenn dieses in seinem physischen
und/oder psychischen Habitus so gescha-
digt ist, dass seine Erziehbarkeit und Bild-
barkeit eingeschrankt werden.

Dies ist der Fall bei:

— Geistesschwache der verschiedenen Ar-
ten und Grade (Lernbehinderte, Geistigge-

brechliche, Gewdhnungsfahige, Pflegebe-
dirftige)

— Korpergebrechlichkeit (z. B. schwere
Missbildungen und Fehlformen im Stitz-

und Bewegungssystem)
— Krankheiten chronischer oder lange Zeit

* Referat, gehalten an der Erdffnungsfeier der
Schweizerischen Zentralstelle fir Heilpddagogik
in Luzern am 17. November 1973.

dauernder Art (z. B. Epilepsie, Asthma, Dia-
betes)

— Sinnesschadigungen (Sehgebrechlichkeit
und Blindheit, Gehérlosigkeit und Schwer-
horigkeit)

— Sprach- und Sprechstérungen (Stammeln,
Stottern u. a.)

— Entwicklungsabweichungen (allgemeine
oder partielle Entwicklungsverzogerungen
bzw. -beschleunigungen; Entwicklungsdis-
harmonien).

— Speziellen/partiellen Leistungsstérungen
(z. B. Leserechtschreibschwéache, Konzen-
trationsschwéache u. a.)

— Verhaltensstérungen (deren Akzent im
ideellen Bereich liegen kann)

Die Schwierigkeiten kdbnnen primar jedoch
auch bei der Erzieherschaft (oder in der
Gesellschaft) liegen, deren Erziehungsmog-
lichkeiten und -fahigkeiten ungenigend
sind. Auch ein von Natur aus normalent-
wicklungsfahiges Kind kann daher (samt den
unmittelbar Erziehungsverantwortlichen)
zum Adressaten der Heilerziehung werden.
So z. B. in Fallen grober Vernachlassigung,
Verwahrlosung, Misshandlung oder Fehler-
ziehung.

Ziel und Aufgabe

Ziel der heilerzieherischen Bemiihungen ist
es, einesteils dem behinderten Kind im Rah-
men der verbliebenen Entwicklungsmog-
lichkeiten eine seinen Bediirfnissen ge-
masse Pflege und Férderung zukommen zu
lassen, ihm bei der sozialen Integration be-
hilflich zu sein und ihm eine optimale
Selbstverwirklichung zu garantieren. Ander-
seits geht es aber auch darum, die direkt
mit der Erziehungsproblematik belasteten
Eltern zu unterstitzen und deren erzieheri-
sche Fahigkeiten zu entwickeln, damit sie
die erschwerte Erziehungsaufgabe mitzu-
tragen imstande sind. Und endlich versucht
die Heilpadagogik auch einzuwirken auf die
Gesellschaft, deren Intergrationswilligkeit
zu fordern und sie offen zu halten fur die
Bedirfnisse Behinderter. Heilpadagogik und
Heilerziehung versuchen in diesem Sinne
die Interessen des behinderten Kindes zu



vertreten gegeniber der Majoritat der Un-
versehrten und Schadlosen.

Ziel der heilerzieherischen Arbeit kann nur
bei relativ wenigen Behinderungsformen ei-
ne eigentliche Heilung (durch Beseitigung
der Storungsursachen) sein; weitaus haufi-
ger ist von bleibenden Beeintrachtigungen
auszugehen. Durch frihzeitig einsetzende
heilerzieherische und sonderschulische Be-
mihungen sollen jedoch exogen-sozial be-
dingte Sekundarschadigungen verhitet bzw.
abgebaut werden, soll vermieden werden,
dass sich Unheilbares zum Unheil auswei-
tet.

Mittel und Institutionen

Die Mittel, derer sich die Heilerziehung zur
Erreichung dieser Ziele bedient sind: heil-
padagogische Diagnostik (Erstellen einer
Bildbarkeitsdiagnose), Erziehungs- und Bil-
dungsplanung, behinderungsspezifische be-
ziehungsweise kompensatorische Erzie-
hungs-, Trainings-, Behandlungs- und Unter-
richtsformen. Dazu kommen heilpadagogi-
sche Erziehungsberatung und Anleitung der
Eltern sowie die Aufklarung der breiteren
Offentlichkeit (iber Behindertenprobleme.
An heilpadagogischen Institutionen sind un-
ter anderem zu nennen:

Sonderklassen und -schulen, Heime, Inter-
nate und Wohngruppen, Fruherfassungs-
dienste und Sonderkindergarten, heilpad-
agogische Beratungsdienste, Eingliede-
rungsstatten.

Funktionsrichtungen

Aus dem Gesagten ergeben sich verschie-
dene Funktionsrichtungen in der Arbeit mit
Behinderten (s. Schema) 3.

Ausbildung

Die Weite des Problemfeldes macht deut-
lich, dass der Heilpadagoge einer umfas-
senden und differenzierten Ausbildung be-
darf: Sei dies auf Hochschulebene an Heil-
padagogischen Instituten (Genf, Fribourg,
Zirich, Basel), oder in nicht universitaren
Ausbildungsgangen (z. B. vom Typ der
Heimerzieher-Schulen).

Umfang der heilerzieherischen Aufgabe

Der Umfang des heilerzieherischen Aufga-
benfeldes ergibt sich u. a. aus der Anzahl

behinderter (i. w. S.) Kinder und Jugend-
licher. Es ist etwa mit folgenden Annahe-
rungswerten zu rechnen:*

Sonderschulbediirftige Schulkinder in %o
Blinde 0,012
Sehbehinderte 0,3
Gehorlose 0,05
Schwerhérige 0,3
Sprachgestorte 0,7
Kérperbehinderte 0,3
Kranke 0,2
Geistesschwache

— Lernbehinderte 25
- Geistigbehinderte 0,6
Verhaltensgestorte 0,9
insgesamt ca. 6 %

Es ist zu beachten, dass diese Statistik auf
Grund eines Zusammenzugs verschiedener,
in einzelnen Kategorien voneinander abwei-
chender Erhebungen liber sonderschulbe-
dirftige Kinder zustande kam und einen
Minimalansatz darstellt. Tatsachlich ist mit
einer Streuungsbreite von insgesamt 6 bis
10 Prozent zu rechnen. Nicht berlicksichtigt
sind Uberdies Kinder, die ambulant behan-
delt werden sowie die (passageren) Pro-
blemfalle, mit denen sich z. B. Jugendamter
befassen.

Da in weiten Teilen auch unseres Landes
die Friherfassung und nicht selten auch
die sonderschulischen Einrichtungen feh-
len oder mangelhaft sind, kommen viele
behinderte Kinder nicht in den Genuss ei-
ner optimalen Férderung und Schulung. Wo
jedoch Spezialeinrichtungen fehlen, blei-
ben diese Kinder zwangslaufig der Familie
allein uberlassen und werden spater irgend-
wie durch die Normalklasse geschleift. Die
tatsdchliche Weite des heilpadagogisch-
heilerzieherischen Problemfeldes kann da-
her nur da ansichtig werden, wo ein hinrei-
chend differenziertes diagnostisches, thera-
peutisches, heilerzieherisches und sonder-
schulisches System zur Verfliigung steht.
Dies wird z. B. deutlich aus einer 1971 ver-
offentlichten Studie® aus dem Raume Ba-
sels, in welcher die Autorinnen zum Ergeb-
nis gelangten, dass 16,1 Prozent aller Min-
derjahrigen der Wohnbevélkerung, d. h. je-
des 6. Kind, aus irgendwelchen Griinden in
seiner Entwicklung beeintrachtigt und des-
wegen bei einer Jugendhilfe-Einrichtung ge-
meldet ist!
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FUNKTIONSRICHTUNGEN IN DER ARBEIT MIT BEHINDERTEN

(Sozial-)politische
Funktion
Aufklarung
Gesetzgebung
Finanzierung etc.

Fiirsorgefunktion
Vormundschaftsamter
Familienflirsorgeamter
Jugendamter etc.

Verwaltungsfunktion
Administration
Koordination
Registration etc.
Staatliche und private
Organisationen

Therapeutische Funktion
medizinische Therapie
Psychotherapie
Physiotherapie
Ergotherapie
Sprachtherapie etc.

Erzieher in
in Heimen fir
Lernbehinderte

Sehgebrechliche

etc.

Beobachtungsheimen
Therapiestationen
Verhaltensgestorte
Geistiggebrechliche
Gehorgeschédigte

Sprachgebrechliche
Koérperbehinderte

Erziehungs- und
Unterrichtsfunktion

Eingliederungs- und
Rehabilitationsfunktion

Lehrer an
Einfiihrungsklassen
Hilfsklassen
Beobachtungsklassen

Sonderklassen fur
Sehbehinderte
Gehorgeschadigte
Korpergebrechliche
Verhaltensgestorte
Arbeitsklassen fir
Geistiggebrechliche
etc.

Beratungsfunktion
Schulpsychologischer Dienst
Erziehungsberatung
Berufsberatung

Eheberatung

etc.

Informationsfunktion
Fachverbande
Fachzeitschriften

Der Heilpadagoge/Heilerzieher ist in erster Linie ein Erzieher bzw. Unterrichter (Lehrer).
Heilpadagogische Kenntnisse sind allerdings auch im Rahmen therapeutischer, fursorgeri-

scher, sozialpolitischer etc. Arbeit bedeutungsvoll.

Richterliche Funktion
Jugendanwaltschaft
Jugendrichter
(polizeiliche Funktionen)

Ausbildungsfunktion
Heilpadagogische Institute
Heimerzieherschulen
Schulen fiir Sozialarbeit etc.
Fortbildungskurse




Zunehmende Erziehungsproblematik?

Es ist eine bekannte Untugend vieler Pad-
agogen, immerfort Uber die Arglist der Zeit
zu klagen und die je jungere Generation zu
disqualifizieren. So sehr wir uns davor hi-
ten mussen, Wunschtraume sich in einer
«guten alten Zeit» verdichten zu lassen, ist
die Annahme, dass gewisse Behinderungs-
formen im Zunehmen begriffen sind, doch
nicht ganz von der Hand zu weisen. Dabei
ist es allerdings recht schwierig, einzelne
Stoérfaktoren isoliert zu betrachten und ge-
nau zu bezeichnen. Vor simplifizierenden
Kausalsetzungen ist zu warnen. Aus der
Vielheit epochaler und aktueller Schwierig-
keiten sollen lediglich deren zwei genannt
werden:

— die starke Migration, welche sich heiler-
zieherisch und sozialpsychologisch im
Fremdarbeiterkind-Problem zuspitzt;

- der Umstand, dass die moderne Medizin
geschadigte Kinder zwar vermehrt am Le-
ben zu erhalten vermag, ohne sie jedoch
heilen zu konnen (verminderte Mortalitat —
vermehrte Morbiditat).

Daneben gibt es freilich auch Behinderungs-
formen (Blindheit, Gehorlosigkeit, Kretinis-
mus, Polio-Folgen u. a.), welche in der Neu-
zeit bei Kindern zurickgetreten sind.

Rendite

Die moderne Heilpadagogik hat im caritati-
ven Gedanken christlicher Tradition eine
ihrer wesentlichsten Wurzeln (wobei frei-
lich nicht vergessen werden darf, dass auch
in ausserchristlichen Kulturen die Behinder-
tenflrsorge und -erziehung z. T. ein beacht-
liches Niveau erreichten). Auch im soziali-
stischen Gedankengut der Neuzeit bildet

Erwachsenenbildner von morgen —
Gedanken zu einem neuen Berufstyp

Armand Claude

Der Vertasser ist Leiter der Akademie fiir Er-
wachsenenbildung Luzern, der 1971 gegriinde-
ten ersten schweizerischen Ausbildungsstatte fir
Erwachsenenbildner.

Das Referat, hier lberarbeitet und erweitert, wur-
de als Festansprache zum 30jéhrigen Bestehen
des Kath. Bildungswerkes der Dibzese Linz am
30. Juni 1973 in Puchberg bei Wels (Oberdster-
reich) gehalten.

das Recht eines jeden Menschen auf eine
angemessene Bildung und Erziehung einen
integrierenden Bestandteil. Heilpadagogik
und Heilerziehung sind in ihrer Existenz
stets von der ethischen und sozialpoliti-
schen Grundsatzentscheidung abhéangig,
dass es zu den Pflichten der Gesellschaft
gehort, sich auch um deren schwache, be-
hinderte und abnorme Glieder zu kiimmern
und sie nicht volkspolitischen Nutzlichkeits-
erwagungen zu opfern. Wir sind der Auffas-
sung, dass sich das kulturelle Niveau einer
menschlichen Gesellschaft, eines Staates
nicht zuletzt auch ablesen lasst an der Art
und Weise, wie flir Behinderte gesorgt wird.
Trotzdem ist es notwendig, auch immer wie-
der hinzuweisen auf die Tatsache, dass es
sogar nach kaufmannischem Kalkul rentiert,
Gelder fur heilerzieherische und sonder-
schulische Bemuhungen freizugeben. Die
uberwiegende Mehrzahl behinderter Men-
schen kann aufgrund systematischer Erzie-
hung, Bildung und Schulung einer berufli-
chen Integration und einer finanziellen Un-
abhangigkeit zugefiihrt werden.®
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I.

Erwachsenenbildung geschieht Uberall dort,
wo erwachsene Menschen lernen. Wir er-
kennen wieder neu, dass Bildung nicht so
sehr vom Bildner oder Lehrer als vielmehr
vom Lernenden her definiert werden muss.
Lernen aber - versuchen wir es zu um-
schreiben, auch wenn die Wissenschafter

160



	Gegenstands- und Aufgabenbereich der Heilpädagogik : Vortrag

